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Ab 01. Januar 2019 stehen mit § 16i SGB II und § 16e SGB II zwei Regelinstrumente zur 
Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung auf dem allgemeinen und so-
zialen Arbeitsmarkt zur Verfügung. Im Rahmen einer lokalen Gesamtstrategie zur Ein-
gliederung von Langzeitarbeitslosen sind die neuen Instrumente gezielt zu nutzen. Die 
Regionaldirektionen sowie die Agenturen für Arbeit und gemeinsamen Einrichtungen 
gewährleisten durch geeignete, qualitätssichernde Maßnahmen die rechtssichere Um-
setzung der §§ 16e und 16i SGB II. 

1. Ausgangssituation 
Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die Integration von Langzeitarbeitslosen 
durch einen ganzheitlichen Ansatz voranzutreiben. Im Rahmen der Strategie 2025 der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) und des Gesamtkonzeptes „MitArbeit“ des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) soll die Betreuung, Integration und Teilhabe von Langzeitar-
beitslosen ganzheitlich gestaltet werden. Ziel ist es, Menschen, die schon sehr lange arbeits-
los sind, wieder eine Perspektive zur Teilhabe zu verschaffen, indem ihre Beschäftigungsfä-
higkeit durch intensive Betreuung, individuelle Beratung und wirksame Förderung verbessert 



 

 

 

wird und ihnen zugleich vermehrt Beschäftigungsoptionen auf dem allgemeinen oder einem 
sozialen Arbeitsmarkt angeboten werden. 

Mit dem Teilhabechancengesetz werden ab Januar 2019 neue Ansätze für Langzeitarbeits-
lose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt geschaffen, die dieses Ziel unterstüt-
zen. Mit dem neu eingefügten § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und dem neu gefass-
ten § 16e SGB II „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ stehen zwei Regelinstrumente zur 
Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung auf dem allgemeinen und sozialen 
Arbeitsmarkt zur Verfügung. 

Für sehr arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose, die bisher nicht in Beschäftigung integriert 
werden konnten, wird mit dem neuen Regelinstrument § 16i SGB II eine längerfristige öffent-
lich geförderte Beschäftigung ermöglicht. Vorrangiges Ziel ist die Eröffnung von Teilha-
bechancen. Aber auch die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Übergang in 
ungeförderte Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind mittel- und langfristige 
Ziele. Daher werden auch eine ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung, Weiter-
bildungen und betriebliche Praktika gefördert. 

Um darüber hinaus die Integration von Personen, die schon länger langzeitarbeitslos, aber 
noch nicht sehr arbeitsmarktfern sind, zu fördern, steht mit § 16e SGB II ein neuer Lohnkos-
tenzuschuss für eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu Verfügung, flan-
kiert durch eine ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung. Durch eine Förderung 
nach § 16e SGB II sollen Langzeitarbeitslose dauerhaft in den allgemeinen Arbeitsmarkt in-
tegriert werden. 

2. Auftrag und Ziel 
Im Rahmen einer lokalen Gesamtstrategie zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen sind 
die neuen Instrumente gezielt einzusetzen. 

Zur Unterstützung gesetzeskonformer Förderentscheidungen sowie der erforderlichen Doku-
mentation werden im BA-IT-Verfahren COSACH jeweils die Registerkarten „Förderung ent-
scheiden“ zu den §§ 16e und 16i SGB II eingefügt. Damit werden die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in die Lage versetzt, alle gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 16e SGB II und 
16i SGB II systematisch zu prüfen und zu dokumentieren. Soweit Ermessen auszuüben ist 
oder unbestimmte Rechtsbegriffe auszulegen und zu dokumentieren sind, sind die dafür vor-
gesehenen Freitextfelder zur Begründung verpflichtend zu nutzen. Die Registerkarten „För-
derung entscheiden“ stehen ab der Programmversion (PRV) P83 im IT-Fachverfahren 
COSACH und im Intranet zur Verfügung. 



 

 

 

Ab der Programmversion P83 (November 2018) sind die §§ 16e und 16i SGB II erstmalig in 
COSACH hinterlegt. Ab Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Januar 2019 sind Daten standard-
mäßig in COSACH zu erfassen. 

Im IT-Fachverfahren COSACH stehen folgende weitere Erfassungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung: 

• Teilnehmerinnen, Teilnehmer §§ 16e und 16i SGB II: 

o Ab der Programmversion P83 sind Daten zu den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, Arbeitgebern und der Tätigkeit standardmäßig zu erfassen. 

o Ab der Programmversion P91 (März 2019) werden die Verbleibs- und Beendi-
gungsgründe hinterlegt. 

• Lohnkostenzuschuss §§ 16e und 16i SGB II: 

o Mit der Programmversion P83 werden für die Antragstellung auf einen Lohn-
kostenzuschuss, die Berechnung des Zuschusses (Berechnungshilfe) und die 
Bescheiderteilung zentrale Vordrucke bereitgestellt. 

o Die Berechnung des Lohnkostenzuschusses und bei § 16i SGB II die Anrech-
nung von weiteren Förderleistungen auf die Förderdauer werden ab der Pro-
grammversion P91 technisch unterstützt. Mit dieser Programmversion stehen 
auch zentrale Vordrucke für die Rückforderung von Lohnkostenzuschüssen 
bei § 16e SGB II zur Verfügung. 

o Ab der Programmversion P91 wird bei § 16i SGB II auch für die Auszahlung 
des Förderbetrages zwischen dem Eingliederungsbudget und Budget für den 
Passiv-Aktiv-Transfer differenziert. 

• Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung §§ 16e und 16i SGB II: 

o Ab der Programmversion P83 kann die grundsätzliche Teilnahme an der be-
schäftigungsbegleitenden Betreuung gekennzeichnet werden. 

o Ab der Programmversion P91 ist die Förderentscheidung zur Teilnahme an 
der beschäftigungsbegleitenden Betreuung in COSACH zu erfassen und es 
wird auch die Auswahlmöglichkeit „eigenes Personal“ oder „Beauftragung Drit-
ter“ hinterlegt. 

o Mit weiteren Programmversionen ist vorgesehen, den Betreuungsumfang und 
die Anpassungen im Rahmen eines Stundenkapazitätsmanagements zu hin-
terlegen. 



 

 

 

• Weiterbildung § 16i SGB II: 

o Mit der Programmversion P91 werden zentrale Vordrucke für das Antrags- 
und Bescheiderteilungsverfahren von Weiterbildungskosten bereitgestellt. 

• Betriebliches Praktikum §16i SGB II: 

o Mit der Programmversion P91 stehen zentrale Vordrucke für das betriebliche 
Praktikum zur Verfügung. 

• Ab der Programmversion P91 werden Auswahlfelder für die im Rahmen des PAT ak-
tivierbaren Pauschalen eingespielt. 

Zur jeweiligen Programmversion werden zur Unterstützung der Datenerfassung jeweils Ver-
sionsinformationen, Schulungsunterlagen und Hilfetexte direkt im IT-Fachverfahren 
COSACH zur Verfügung gestellt. 

Weitere Erfassungsmöglichkeiten in COSACH werden zu den weiteren Programmversionen 
P92 und P93 umgesetzt und über die Versionsinformationen kommuniziert. 

Zu § 16e SGB II und § 16i SGB II sind im Intranet jeweils erläuternde Unterlagen zur Verfü-
gung gestellt. Die Unterlagen enthalten ausführliche Erklärungen, Hinweise und Empfehlun-
gen für eine ordnungsgemäße Umsetzung der §§ 16e und 16i SGB II sowie die gesetzlichen 
Regelungen und die Weisungen. Diese Unterlagen werden anlassbezogen aktualisiert und 
gelten in der jeweils veröffentlichten Fassung. 

Als Anlagen sind die Weisungen und die Registerkarten zur Förderentscheidung zu §§ 16e 
und 16i SGB II beigefügt. 

3. Einzelaufträge 
Die Regionaldirektionen sowie die Agenturen für Arbeit und gemeinsamen Einrichtungen ge-
stalten jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich den Einführungsprozess, insbesondere die 
notwendige fachliche Einweisung und strategische Einordnung, und gewährleisten durch ge-
eignete, qualitätssichernde Maßnahmen die rechtssichere Umsetzung der §§ 16e und 16i 
SGB II. Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) sind zu beteiligen. 

Die Führungskräfte der gemeinsamen Einrichtung entscheiden über den Einsatz des BA-
Personals für die Durchführung der ganzheitlichen beschäftigungsbegleitenden Betreuung, 
unter Berücksichtigung der entsprechenden Regelungen in den Weisungen zu §§ 16e und 
16i SGB II. 



 

 

 

4. Info 
Bei dem IT-Verfahren COSACH handelt es sich um ein Verfahren nach § 50 Abs. 3 SGB II. 

5. Koordinierung 
entfällt 

6. Haushalt 
Um das Vorhaben der Bundesregierung, den Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit durch einen 
ganzheitlichen Ansatz voranzutreiben und im Zusammenhang mit dem Teilhabechancenge-
setz stockt der Bund die Mittel bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit um vier Milliar-
den Euro bis zum Jahr 2022 auf. 

Darüber hinaus schafft der Bund für Förderungen nach § 16i SGB II die Voraussetzungen für 
den Passiv-Aktiv-Transfer. Damit können Bundesmittel, die für Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts vorgesehen sind und die durch Förderungen nach dem neuen Regelinstru-
ment „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ eingespart werden, zusätzlich zur Finanzierung der Förde-
rungen nach dem neuen Instrument herangezogen werden. Der Umfang bemisst sich dabei 
nach den in jedem konkreten Förderfall eingesparten Mitteln für passive Leistungen beim 
Bund. Die Bemessung dieser Mittel erfolgt pauschaliert. Auf die Fachtagungen für die Beauf-
tragten für den Haushalt der Jobcenter im Dezember 2018 sowie auf die im BfdH-Extranet 
und die im GF-Extranet eingestellten Unterlagen wird verwiesen. 

7. Beteiligung 
Die Beteiligung des Hauptpersonalrats und der Hauptschwerbehindertenvertretung erfolgt 
vom 05.-07.02.2019. Bis dahin ist die Weisung vorläufig im Sinne des § 69 Abs. 5 BPersVG. 
Der Hauptpersonalrat hat am 06.02.2019 zugestimmt. 

gez.  
Unterschrift 
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1. Regelungen zur Anwendung und Umsetzung des § 16e SGB II
1.1 Ziel und Zielgruppe (§ 16e Abs. 1 SGB II)
§ 16e SGB II richtet sich an arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose, die seit mindestens zwei
Jahren arbeitslos sind und zielt mittel- und langfristig auf die Stärkung der Beschäftigungsfä-
higkeit und die Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt.
Damit soll die langfristige Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erreicht werden.
Bei der Förderung sollen auch Frauen, Alleinerziehende und Mütter in Paar-Bedarfsgemein-
schaften berücksichtigt werden.


1.1.1 Vermittlerische Unterstützung 


Bei den persönlichen Voraussetzungen ist zu prüfen und zu dokumentieren, dass während 
der mindestens zweijährigen Dauer der Arbeitslosigkeit bereits anderweitige Vermittlungsbe-
mühungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt, unter Einbeziehung der übrigen Eingliederungs-
instrumente nach dem SGB II, erfolgt sind und nicht erfolgreich waren. Die Begründung der 
anderweitigen, nicht erfolgreichen Vermittlungsbemühungen kann insbesondere durch fol-
gende Kriterien belegt werden: 
• Der, dem ELB wurden ein oder mehrere Vermittlungsangebote nach § 16 Abs. 1 S. 1


SGB II i. V. m. § 35 SGB III unterbreitet, die nicht zu einer Integration geführt haben.
• Die, der ELB wurde mit Eingliederungsleistungen, gefördert, die jedoch nicht zu einer Ein-


gliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt geführt haben.


1.1.2 Ermessensentscheidung zur Förderung 


Sind die gesetzlichen Fördervoraussetzungen des § 16e Absatz 1 SGB II erfüllt, muss die 
gemeinsame Einrichtung im Rahmen der Ermessensentscheidung im konkreten Einzelfall 
prüfen, begründen und dokumentieren, ob eine Förderung nach § 16e SGB II geeignet ist, 
um die Chancen auf eine langfristige Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
verbessern und ob die Förderung in Abgrenzung zu anderen Instrumenten wirtschaftlich ist. 


1.2 Lohnkostenzuschuss (§ 16e Abs. 2 und Abs. 3 SGB II i. V. m. § 91 Abs. 1 
SGB III) 


Entsprechend des Antrags des Arbeitgebers berechnet die gemeinsame Einrichtung den Lohn-
kostenzuschuss auf Grundlage des im Arbeitsvertrag vorgesehenen, vom Arbeitgeber regelmä-
ßig gezahlten Arbeitsentgelts (Monatslohn laut Arbeitsvertrag oder Stundenlohn laut Arbeitsver-
trag multipliziert mit der Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche bzw. Monat), einschließlich des 
pauschalierten Anteils des Arbeitgebers von 19 Prozent (ohne Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung) am Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (u. a. Weih-
nachtsgeld, Urlaubsgeld) ist nicht zu berücksichtigen. 


Die Vorschriften der §§ 14 und 17 SGB IV i. V. m. der Verordnung über die sozial-
versicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt 
(Sozialversicherungsentgeltverordnung – SvEV) sind anzuwenden. Übersteigt das ermittelte 
Arbeitsentgelt das tarifliche bzw. ortsübliche Arbeitsentgelt, ist das tarifliche oder ortsübliche 
Arbeitsentgelt zu berücksichtigen (vgl. Fachliche Weisungen (FW) zum Eingliederungszu-
schuss §§ 88 - 92 SGB III). 


Die gemeinsame Einrichtung legt den Lohnkostenzuschuss zu Beginn der Förderung pauschal 
in monatlichen Durchschnittsbeträgen fest. Bei Teilmonaten (z. B. im ersten bzw. letzten Mo-
nat der Förderung) beträgt der Zuschuss für jeden Kalendertag 1/30 des monatlichen Durch-
schnittsbetrages. Auf Nachweis des Arbeitgebers ist der Lohnkostenzuschuss bei einer Erhö-
hung oder Verringerung der vertraglichen bzw. tarifvertraglichen Arbeitszeit oder des vertragli-
chen bzw. tarifvertraglichen Arbeitsentgelts anzupassen. 
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Im Rahmen einer Schlussabrechnung prüft die gemeinsame Einrichtung, ob der zu Beginn der 
Förderung festgelegte Förderbetrag entsprechend des Verwendungszwecks an die Arbeitneh-
merin, den Arbeitnehmer und an die Sozialversicherungen ausgezahlt wurde und ob dabei 
ggfs. Zeiten ohne Arbeitsentgelt (z. B. Krankheitszeiten ohne Lohnfortzahlung, unbezahlter Ur-
laub) berücksichtigt wurden. 


Wenn das Beschäftigungsverhältnis während des Förderungszeitraums beendet wird und die 
Ausnahmeregelungen des § 92 Abs. 2 S. 2 Nr. 1-5 SGB III nicht gelten, hat die gemeinsame 
Einrichtung eine teilweise Rückzahlung des bewilligten Förderbetrages für die letzten sechs 
Monate zu prüfen und gegenüber dem Arbeitgeber umzusetzen. Die Rückzahlung ist auf die 
Hälfte des geleisteten Förderbetrags begrenzt.  


1.3 Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung (§ 16e Abs. 4 SGB II, 
§ 16g Abs. 3 SGB II)


Die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer soll während der Förderung durch eine erforderliche 
ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung unterstützt werden. Diese soll unabhän-
gig vom Vorliegen der Hilfebedürftigkeit erbracht werden.  


Der erforderliche Betreuungsumfang bestimmt sich nach den individuellen Bedarfen. Der 
Umfang wird durch die gemeinsame Einrichtung im Rahmen einer Ermessensentscheidung 
zu Förderbeginn festgelegt. Eine Begründung und Dokumentation ist erforderlich. Der Be-
treuungsumfang ist im Einzelfall an die im Förderverlauf zunehmende Stabilisierung des 
Beschäftigungsverhältnisses bedarfsgerecht anzupassen. In den ersten 6 Monaten der Be-
schäftigung hat im festgelegten Umfang eine Freistellung durch den Arbeitgeber unter Fort-
zahlung des Arbeitsentgelts zu erfolgen. 


Der zu Förderbeginn von der gemeinsamen Einrichtung festgelegte Betreuungsumfang, An-
passungen im Förderverlauf sowie die durchgeführten Beratungszeiten (Zeitpunkt und Dauer 
der Beratungskontakte) sind zu dokumentieren. 
• Wird die Betreuung durch Personal der gemeinsamen Einrichtung durchgeführt, erfolgt


die Dokumentation im Rahmen von Beratungsvermerken in VerBIS.
• Bei Vergabemaßnahmen hält die gemeinsame Einrichtung nach, ob der beauftragte


Dritte den für einen konkreten Zeitraum festgelegten Betreuungsumfang durchgeführt
hat. Für die Dokumentationszwecke wird ein Standardvordruck für die Vertragsausfüh-
rung von Arbeitsmarktdienstleistungen im Internet zu Verfügung gestellt.


Träger von Maßnahmen sind nach § 61 Abs. 1 SGB II verpflichtet, Auskunft über Tatsachen 
zu erteilen, die Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Förderung haben können. Dies 
sind insbesondere Informationen zu: 
• Fehlzeiten, Unterbrechungen, Abbruch der Maßnahme
• Gefährdung des erfolgreichen Abschlusses der Maßnahme
• Beendigung der Maßnahme.


Bei Durchführung durch eigenes Personal dokumentiert die gemeinsame Einrichtung entspre-
chende Tatsachen in VerBIS.  
Um die Inhalte und Ergebnisse der beschäftigungsbegleitenden Betreuung für die weitere In-
tegrationsarbeit zu nutzen, 
• hat der Maßnahmeträger nach § 61 Abs. 2 SGB II einen individuellen teilnehmerbezoge-


nen Bericht für jede Teilnehmerin, jeden Teilnehmer zu erstellen. Bei der zentralen Mus-
ter-Vergabeunterlage ist ein Bestandteil des teilnehmerbezogenen Berichtes ein Einglie-
derungsplan. Einzelheiten können den Vergabeunterlagen entnommen werden.


• hat die gemeinsame Einrichtung bei der Durchführung durch eigenes Personal den indivi-
duellen Förderverlauf in VerBIS zu dokumentieren.



https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422628
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Zu den Eintragungen in VerBIS sind die Datenschutzbestimmungen zu beachten (vgl. hierzu 
auch VerBIS Arbeitshilfe zum „Sozialdatenschutz im Zusammenhang mit der Erfassung 
sen-sibler Daten und Veröffentlichung in der JOBBÖRSE“). 


Die gemeinsame Einrichtung entscheidet unter Berücksichtigung der Qualität der Leistungs-
erbringung, der Kosten (Wirtschaftlichkeit) und der Wirksamkeit, ob die beschäftigungsbe-
gleitende Betreuung durch eigenes Personal oder durch einen beauftragten Dritten (sog. 
„make-or-buy-Entscheidung“) erbracht wird. Innerhalb einer gemeinsamen Einrichtung ist 
eine Kombination aus der Durchführung der Betreuung durch eigenes Personal und der Be-
auftragung Dritter möglich. Im Falle einer Kombination von „make“ und „buy“ ist ein abge-
stimmtes Vorgehen bei der Betreuung der Arbeitnehmerin, des Arbeitnehmers sicherzustel-
len. 


Zur Entscheidung, ob die Betreuung durch eigenes Personal der gemeinsamen Einrichtung 
erbracht werden soll, ist die Trägerversammlung nach § 44c Abs. 2 SGB II einzubinden.  
Zur Beauftragung Dritter über das Vergaberecht steht eine zentrale Muster-Vergabeunter-
lage zur Verfügung gestellt. 


Die Förderung der Teilnahme an der beschäftigungsbegleitenden Betreuung umfasst erfor-
derliche und nachgewiesene Kosten, die mit der Teilnahme entstehen, darunter fallen  
• Maßnahmekosten bei der Durchführung durch Dritte, insbesondere


• Kosten für die Maßnahmeinhalte der beschäftigungsbegleitenden Betreuung,
• Vor- und Nacharbeitungszeiten für die Betreuung,
• Fahrkosten der Betreuerin, des Betreuers,


• teilnehmerbezogene Kosten, insbesondere
• zusätzlich durch die Betreuung verursachte Fahrkosten,
• ggfs. Kinderbetreuungskosten, die zusätzlich nach den Zeiten der verpflichtenden Frei-


stellung und außerhalb der Arbeitszeiten entstehen.
Die IFK entscheidet im Rahmen der Ermessensausübung über die angemessene Höhe der 
teilnehmerbezogenen Kosten. 


1.4 Weiterbildung 
Leistungen nach dem SGB II / SGB III zur Weiterbildung und Qualifizierung (auch in Teilzeit) 
können parallel zu einer Förderung nach § 16e SGB II erbracht werden. 


Während des nach § 16e SGB II geförderten Arbeitsverhältnisses können nach § 81 ff SGB III 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert wer-
den, wenn die jeweiligen Fördervoraussetzungen im Einzelfall vorliegen und der Arbeitgeber 
das Arbeitsentgelt unverändert fortzahlt. Dabei wird der Lohnkostenzuschuss nach § 16e SGB II 
weiter gewährt. 
Ist die geförderte Arbeitnehmerin, der geförderte Arbeitnehmer während des Beschäftigungs-
verhältnisses weiterhin hilfebedürftig, so trifft die gemeinsame Einrichtung die Entscheidung 
über die Weiterbildungsförderung, andernfalls die zuständige Agentur für Arbeit. 


1.5 Anschlussfähigkeit des § 16e SGB II an andere Förderinstrumente 
Im Anschluss an ein nach § 16i SGB II gefördertes Arbeitsverhältnis kann die, der ELB in ein 
gefördertes Arbeitsverhältnis nach § 16e SGB II einmünden, wenn die Fördervoraussetzun-
gen des § 16e Absatz 1 SGB II erfüllt sind. Das heißt, dass insbesondere auch die Voraus-
setzung vorliegt, dass in der Rahmenfrist von fünf Jahren nach § 18 Absatz 2 SGB III min-
destens zwei Jahre Arbeitslosigkeit vorliegen. 


Ein Beschäftigungsverhältnis im Anschluss an eine Förderung nach § 16e SGB II kann bei 
einem anderen oder demselben Arbeitgeber nur dann mit einem Eingliederungszuschuss 
nach §§ 88 ff SGB III gefördert werden, wenn die Anschlussbeschäftigung mit einer wesentli-
chen Änderung des Tätigkeitsprofils verbunden ist und trotz der im Rahmen der vorherigen 
Beschäftigung ausgeübten Tätigkeit und der dabei gewonnenen betrieblichen Fertigkeiten 







§ 16e SGB II, Stand 23.01.19 © Bundesagentur für Arbeit 5 


und Erfahrungen eine Minderleistung vorliegt. Je länger die Vorbeschäftigung bei demselben 
Arbeitgeber dauerte und je ähnlicher die künftige Tätigkeit zu der vorherigen Tätigkeit ist, 
umso weniger dürfte von einer „anfänglichen“ Minderleistung auszugehen sein. In diesen 
Fällen ist besonders darauf zu achten, dass das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen 
sorgfältig geprüft sowie die Entscheidung über Dauer und Höhe des Eingliederungszuschus-
ses nachvollziehbar begründet und dokumentiert werden. 


2. Verfahrensweisung
2.1 Erfassung in den IT-Fachverfahren der BA und BK-Vorlagen 
Zur Datenerfassung zu § 16e SGB II nutzt die gemeinsame Einrichtung die IT-Fachverfahren 
COSACH und VerBIS gemäß § 50 Abs. 3 SGB II verbindlich. Die in COSACH und VerBIS 
erfassten Daten sind Grundlage für die Berichterstattung durch die Statistik der BA und die 
BA-interne Steuerung. 
Ab der Programmversion P83 (November 2018) wird § 16e SGB II erstmalig in COSACH 
hinterlegt. Die Daten sind standardmäßig in COSACH zu erfassen. 
Für ein rechtskonformes Verwaltungshandeln sollen die zentral bereitgestellten Vordrucke 
für die Antragstellung, Zuweisung und Bescheiderteilung verwendet werden. 


2.2 Antrags,- und Bescheiderteilungsprozess und Sanktionen 
Zum Zeitpunkt der Antragstellung des Arbeitgebers auf einen Lohnkostenzuschuss und der 
Förderentscheidung darf der Arbeitsvertrag noch nicht abgeschlossen sein. Erst nachdem 
die gemeinsame Einrichtung die Entscheidung getroffen hat, dass die, der ELB gefördert 
wird, darf der Arbeitsvertrag geschlossen werden. Der Arbeitsvertrag wird zwischen den bei-
den Vertragsparteien Arbeitgeber und ELB freiwillig geschlossen (Vertragsfreiheit). Nach Ab-
schluss des Arbeitsvertrages soll die, der ELB der Maßnahme zur ganzheitlichen beschäfti-
gungsbegleitenden Betreuung zugewiesen werden. 


Im Zuweisungsschreiben zur ganzheitlichen beschäftigungsbegleitenden Betreuung sind die 
konkreten Fördermodalitäten aufzuführen. Für diese zumutbare Maßnahme erfolgt eine 
Rechtsfolgenbelehrung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II (Antritt, Abbruch und Anlass für 
Abbruch). 


Erfolgt die ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung durch die gemeinsamen Ein-
richtungen selbst, liegt insoweit kein Meldezweck nach § 59 SGB II i. V. m. § 309 SGB III 
vor. Folglich kann das Nichterscheinen nicht als Meldeversäumnis nach § 32 SGB II sanktio-
niert werden. Die Vorsprache in der gemeinsamen Einrichtung ist mit einer Maßnahmeteil-
nahme vergleichbar. Die Prüfung einer Pflichtverletzung hat nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
SGB II zu erfolgen. 


Auf die Regelungen zur Zumutbarkeit (vgl. Fachliche Weisungen zu § 10 SGB II) sowie zur 
Prüfung einer Sanktion (vgl. Fachliche Weisungen zu §§ 31 ff. SGB II) wird ergänzend ver-
wiesen. Für ein rechtskonformes Verwaltungshandeln sollen die zentral bereitgestellten Vor-
drucke für die Antragstellung und Bescheiderteilung verwendet werden. 


Die Förderung des Arbeitsverhältnisses nach § 16e Abs. 1 SGB II sowie die Unterstützung 
durch die ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung nach § 16e Abs. 4 SGB II sind 
in die Eingliederungsvereinbarung aufzunehmen (§ 15 Abs. 2 Satz 2 SGB II, vgl. Fachliche 
Weisung zu § 15 SGB II, hier Randziffer 15.16). Die Zuweisung in die ganzheitliche beschäf-
tigungsbegleitende Betreuung sollte zusammen mit der vereinbarten fortgeschriebenen Ein-
gliederungsvereinbarung der, dem der ELB ausgehändigt werden. 


2.3 Integrationsverantwortung 
Die Integrationsverantwortung obliegt für die gesamte Förderdauer, auch bei Wegfall der Hil-
febedürftigkeit, der gemeinsamen Einrichtung. 
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Durch die gemeinsame Einrichtung erfolgen regelmäßige Kontakte mit der, dem ELB, um 
auch während der Förderung die Entwicklung der, des ELB zu beobachten und ggfs. eine 
Anpassung der Integrationsstrategie vorzunehmen. 


2.4 Teilnehmerstatus während der Förderung 
ELB, deren Arbeitsverhältnis nach § 16e SGB II gefördert wird, werden als arbeitsuchend ge-
führt. Nach Ende der Förderung ist der Status zu überprüfen. 


2.5 Zuständigkeitswechsel 
Bei Zuständigkeitswechsel (auch bei Wechsel von einer gemeinsamen Einrichtung in den 
Zuständigkeitsbereich eines zugelassenen kommunalen Trägers und umgekehrt) verbleibt 
die Verpflichtung zur Ausfinanzierung der Leistung bei der Stelle, die die Bewilligung erlas-
sen hat (vgl. Fachliche Weisungen zu § 36 SGB II).  


2.6 Einsatz von Personal 
Soweit BA-Personal die beschäftigungsbegleitende Betreuung durchführt, handelt es sich 
um eine spezifische Rolle, jedoch um keinen neuen Dienstposten oder eine Projektfunktion. 
Es handelt sich inhaltlich um keine neuen Aufgaben, die von den Beschäftigten wahrzuneh-
men sind. Mit der Ausgestaltung der Rolle der Betreuerin / des Betreuers werden spezifische 
Aufgaben in Bezug auf die Begleitung und Unterstützung der beschäftigten Personen defi-
niert. Diese Aufgaben können den Dienstposten „Fallmanager/in (U25/Ü25) im Bereich SGB 
II“ oder „Persönliche/r Ansprechpartner/in mit Fallmanagementaufgaben“ oder „Persönliche/r 
Ansprechpartner/in im Bereich SGB II“ oder „Arbeitsvermittler/in mit Beratungsaufgaben“ zu-
geordnet werden. 
Voraussetzung für die Wahrnehmung der Rolle der Betreuerin, des Betreuers ist die Übertra-
gung eines entsprechenden TuK bzw. Dienstpostens. Beschäftigte, denen ein entsprechen-
des TuK bzw. ein entsprechender Dienstposten übertragen ist, üben insoweit als Betreuerin, 
Betreuer ihre Rolle im Rahmen des übertragenen Dienstpostens aus. 


2.7 Haushalt 


Im Zusammenhang des Vorhabens der Bundesregierung, den Abbau der Langzeitarbeitslo-
sigkeit durch einen ganzheitlichen Ansatz voranzutreiben und im Zusammenhang mit dem 
Teilhabechancengesetz stockt der Bund die Mittel bei den Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit um vier Milliarden Euro bis zum Jahr 2022 auf. 
Um eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung zu ermöglichen werden zur Reduzierung der 
Langzeitarbeitslosigkeit zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen (VE) zur Verfügung ge-
stellt. 


2.7.1 Eingliederungsbudget SGB II 
Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes erfolgt ausschließlich über das BA-Ver-
fahren ERP/SAP. Das Vorverfahren COSACH liefert für Mittelvormerkungen und Annahme- 
bzw. Auszahlungsanordnungen die für die Kontierung und Buchung notwendigen Angaben. 
Die Bestimmungen der Bundeshaushaltsordnung und der dazugehörigen Weisungen HBest 
und KEBest sind zu beachten. Die Beteiligung der bzw. des Beauftragten für den Haushalt 
ist sicherzustellen. 


Für die Buchung des § 16e SGB II in ERP werden eigene Kontierungselemente ausgebracht. 


Die Förderung nach § 16e SGB II ist eine Ermessensleistung und erfordert aufgrund einer 
mehrjährigen Förderung den Einsatz von Verpflichtungsermächtigungen. Die Haushaltsmittel 
sind bei Bescheiderteilung für den gesamten Bewilligungszeitraum festzulegen. Die Haus-
haltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen sind laufend – entsprechend der tatsächlichen 
Inanspruchnahme – zu aktualisieren. 
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2.7.2 Personalhaushalt 
Für die Umsetzung der §§ 16e und 16i SGB II stehen 400 gesperrte Stellen zur Verfügung.  
Der Vorstand der BA entsperrt die Stellen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium der Finanzen (vgl. Punkt 2.6. der Weisung 
zum Personalhaushalt der BA für das Haushaltsjahr 2019 – personalwirtschaftliche Maßnah-
men in der Grundsicherung für Arbeitsuchende). 
Unter der Voraussetzung, dass die in der Weisung 201812034 vom 20.12.2018 genannten Be-
dingungen erfüllt werden, können Stellenbedarfe bis zum 28. Februar 2019 der Zentrale, CF 
24, mitgeteilt werden. 
Hierzu wird in der gemeinsamen Ablage mit den Personalplanerinnen und –planern der Regio-
naldirektionen ein entsprechendes Tableau zur Verfügung gestellt. 





		1. Regelungen zur Anwendung und Umsetzung des § 16e SGB II 

		1.1 Ziel und Zielgruppe (§ 16e Abs. 1 SGB II) 

		1.1.1 Vermittlerische Unterstützung 

		1.1.2 Ermessensentscheidung zur Förderung 



		1.2 Lohnkostenzuschuss (§ 16e Abs. 2 und Abs. 3 SGB II i. V. m. § 91 Abs. 1 SGB III) 

		1.3 Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung (§ 16e Abs. 4 SGB II, § 16g Abs. 3 SGB II) 

		1.4 Weiterbildung 

		1.5 Anschlussfähigkeit des § 16e SGB II an andere Förderinstrumente 



		2. Verfahrensweisung 

		2.1 Erfassung in den IT-Fachverfahren der BA und BK-Vorlagen 

		2.2 Antrags,- und Bescheiderteilungsprozess und Sanktionen 

		2.3 Integrationsverantwortung 

		2.4 Teilnehmerstatus während der Förderung 

		2.5 Zuständigkeitswechsel 

		2.6 Einsatz von Personal  

		2.7 Haushalt 

		2.7.1 Eingliederungsbudget SGB II 

		2.7.2 Personalhaushalt 
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1. Regelungen zur Anwendung und Umsetzung des § 16i SGB II
Ziel und Zielgruppe (§ 16i Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 10 SGB II)


§ 16i SGB II richtet sich an sehr arbeitsmarktferne erwerbsfähige Leistungsberechtigte
(ELB), die bisher nicht integriert werden konnten. Vorrangiges Ziel ist die Eröffnung von Teil-
habechancen. Darüber hinaus soll die öffentlich geförderte Beschäftigung so angelegt sein,
dass die Beschäftigungsfähigkeit verbessert und Übergänge in eine ungeförderte Beschäfti-
gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mittel- bis langfristig ermöglicht werden.
Bei der Förderung sollen auch Frauen, Alleinerziehende und Mütter in Paar-Bedarfsgemein-
schaften berücksichtigt werden.


Die Zielgruppe benötigt längerfristige teilhabeorientierte Beschäftigungsperspektiven. Arbeits-
verhältnisse, die von vorneherein nicht auf eine längerfristige Beschäftigung ausgerichtet sind, 
könnten dem Gesetzesziel der Teilhabesicherung zuwiderlaufen.  


Die Ableistung eines Bundesfreiwilligendienstes nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz 
oder eines Jugendfreiwilligendienstes nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz stellt keine 
Beschäftigung im Sinne des § 16i Absatz 3 Nummer 3 SGB II dar. Eine Teilnahme am Bun-
desfreiwilligendienst oder an einem Jugendfreiwilligendienst ist daher kein Ausschlusstatbe-
stand im Sinne des Absatzes 3 Nummer 3 für eine Förderung nach § 16i SGB II. 


§ 16i SGB II tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 außer Kraft. Eintritte in die Förderung sind
bis zum 31. Dezember 2024 möglich. § 66 SGB II findet Anwendung.


1.1.1 Kurzzeitige Beschäftigung (§ 16i Abs. 3 SGB II) 
Personen, die innerhalb der letzten sieben Jahre nicht oder nur kurzzeitig sozialversiche-
rungspflichtig oder nicht oder nur kurzzeitig geringfügig beschäftigt waren oder nicht oder nur 
kurzzeitig selbständig waren, gehören zum förderfähigen Personenkreis des § 16i Abs. 3 
SGB II. Abweichend davon werden bei schwerbehinderten Menschen und Bedarfsgemein-
schaften mit mindestens einem minderjährigen Kind die letzten fünf Jahre zu Grunde gelegt. 
Die Entscheidung, ob eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit als kurzzeitig auszule-
gen ist, ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen und zu dokumentieren. Zielgruppe sind sehr ar-
beitsmarktferne ELB. Die Betrachtung der folgenden Kriterien kann die Bewertung der Kurz-
zeitigkeit unterstützen: 
• Dauer der Beschäftigung/en und/oder
• Häufigkeit der Beschäftigungen und/oder
• tägliche/wöchentliche Arbeitszeit und/oder
• Anforderungsniveau der Beschäftigung und/oder
• Lage der letzten Beschäftigung im jeweiligen Betrachtungszeitraum (sechs Jahre inner-


halb der letzten sieben Jahre bzw. in den letzten fünf Jahren), d. h. ob Beschäftigung zu
Beginn des Betrachtungszeitraums oder in jüngerer Vergangenheit ausgeübt wurde.


1.1.2 Ermessensentscheidung zur Förderung 
Sind die gesetzlichen Fördervoraussetzungen des Absatz 3 bzw. Absatz 10 erfüllt, muss die 
gemeinsame Einrichtung im Rahmen der Ermessensentscheidung im konkreten Einzelfall 
prüfen, begründen und dokumentieren, dass eine Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt 
geeignet ist, um der, dem ELB wieder soziale Teilhabe und langfristig eine Perspektive am 
Arbeitsmarkt zu eröffnen und dass die Förderung in Abgrenzung zu anderen Instrumenten 
wirtschaftlich ist. 


1.1.3 Ausnahmen gemäß § 16i Abs. 10 SGB II 
Für Personen, die nach Abs. 3 i. V. m. Abs. 10 gefördert werden, ist ein nahtloser Übergang 
in ein Arbeitsverhältnis nach § 16i SGB II möglich, auch wenn die Hilfebedürftigkeit durch die 
vorhergehende Förderung entfallen ist.  
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Generell gilt, dass abgesehen von den in § 16 Abs. 10 SGB II genannten besonderen För-
dervoraussetzungen alle anderen Regelungen des § 16i SGB II unberührt bleiben. 


Lohnkostenzuschuss (§ 16i Abs. 2 SGB II) 
Entsprechend des Antrags des Arbeitgebers berechnet die gemeinsame Einrichtung den 
Lohnkostenzuschuss nach der aktuellen gesetzlichen Mindestlohnhöhe nach dem Mindest-
lohngesetz (landesgesetzliche Mindestlöhne sind nicht erfasst), multipliziert mit der vereinbar-
ten Arbeitszeit (Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche bzw. Monat).  


Wird vom Arbeitgeber ein Tarifvertrag oder - im Fall einer kirchlichen Einrichtung - eine kirchli-
che Arbeitsrechtsregelung angewendet, berechnet die gemeinsame Einrichtung den Zuschuss 
auf Grundlage des im Tarifvertrag bzw. der kirchlichen Arbeitsrechtsregelung vorgesehenen, 
vom Arbeitgeber zu zahlenden Arbeitsentgeltes, multipliziert mit der vereinbarten Arbeitszeit.  


Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (u. a. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) ist nicht zu berücksichti-
gen. Der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers von 19 Prozent (ohne Beitrag zur Arbeitslosen-
versicherung) am Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist mit zu berücksichtigen. 


Angewendet wird ein Tarifvertrag vom Arbeitgeber, wenn er durch oder aufgrund eines Tarif-
vertrags zur Zahlung des Arbeitsentgelts verpflichtet ist. In Anspruch genommen werden kann 
eine Förderung auf Grundlage des einschlägigen Tariflohns daher sowohl durch originär tarif-
gebundene Arbeitgeber (Arbeitgeber, die selbst den Tarifvertrag abgeschlossen haben, oder 
Mitglied im tarifschließenden Arbeitgeberverband sind) als auch durch sonstige Arbeitgeber, 
wenn im Arbeitsvertrag die Anwendung des einschlägigen Tarifvertrags vereinbart worden ist. 
Das tarifliche Arbeitsentgelt ist auch dann Grundlage der Förderung, wenn Arbeitsverträge nur 
auf diejenigen Regelungskomplexe eines Tarifvertrags zum Arbeitsentgelt Bezug nehmen. Vo-
raussetzung bleibt, dass es sich um einen fachlich einschlägigen Tarifvertrag handeln muss.  


Anzuwenden ist ein Tarifvertrag vom Arbeitgeber darüber hinaus, wenn er durch Allgemein-
verbindlicherklärung nach § 5 Tarifvertragsgesetz oder Verordnung nach §§ 7, 7a Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz an den erstreckten Tarifvertrag gebunden ist.  


Für eine kirchliche Einrichtung bemisst sich der Lohnkostenzuschuss auf der Grundlage einer 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelung, wenn deren Anwendbarkeit vom kirchlichen Arbeitgeber mit 
dem Mitarbeitenden arbeitsvertraglich vereinbart worden ist. 


Die gemeinsame Einrichtung legt den Lohnkostenzuschuss zu Beginn der Förderung pauschal 
in monatlichen Durchschnittsbeträgen fest. Bei Teilmonaten (z. B. im ersten bzw. letzten Mo-
nat der Förderung) beträgt der Zuschuss für jeden Kalendertag 1/30 des monatlichen Durch-
schnittsbetrages. Der Lohnkostenzuschuss ist bei einer Anpassung des gesetzlichen Mindest-
lohns oder auf Nachweis des Arbeitgebers bei einer Erhöhung oder Verringerung der vertragli-
chen bzw. tarifvertraglichen Arbeitszeit oder des vertraglichen bzw. tarifvertraglichen Arbeits-
entgelts anzupassen. 


Im Rahmen von Zwischen- und Schlussabrechnungen prüft die gemeinsame Einrichtung, ob 
der zu Beginn der Förderung festgelegte Förderbetrag entsprechend des Verwendungs-
zwecks an die Arbeitnehmerin, den Arbeitnehmer und an die Sozialversicherungen ausgezahlt 
wurde und ob dabei ggfs. Zeiten ohne Arbeitsentgelt (z. B. Krankheitszeiten ohne Lohnfortzah-
lung, unbezahlter Urlaub) berücksichtigt wurden. 


Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung (§ 16i Abs. 4 SGB II, 
§ 16g Abs. 3 SGB II)


Die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer soll während der Förderung durch eine erforderliche 
ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung unterstützt werden. Diese soll unabhän-
gig vom Vorliegen der Hilfebedürftigkeit erbracht werden.  


Der erforderliche Betreuungsumfang bestimmt sich nach den individuellen Bedarfen. Der 
Umfang wird durch die gemeinsame Einrichtung im Rahmen einer Ermessensentscheidung 







§ 16i SGB II, Stand 23.01.19 © Bundesagentur für Arbeit 4 


festgelegt. Eine Begründung und Dokumentation ist erforderlich. Der Betreuungsumfang ist 
im Einzelfall an die im Förderverlauf zunehmende Stabilisierung des Beschäftigungsverhält-
nisses bedarfsgerecht anzupassen. In den ersten 12 Monaten der Beschäftigung hat im fest-
gelegten Umfang verpflichtend eine Freistellung durch den Arbeitgeber unter Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts zu erfolgen. 


Der zu Förderbeginn von der gemeinsamen Einrichtung festgelegte Betreuungsumfang, An-
passungen im Förderverlauf sowie die durchgeführten Beratungszeiten (Zeitpunkt und Dauer 
der Beratungskontakte) sind zu dokumentieren. 
• Wird die Betreuung durch Personal der gemeinsamen Einrichtung durchgeführt, erfolgt


die Dokumentation im Rahmen von Beratungsvermerken in VerBIS.
• Bei Vergabemaßnahmen hält die gemeinsame Einrichtung nach, ob der beauftragte


Dritte den für einen konkreten Zeitraum festgelegten Betreuungsumfang durchgeführt
hat. Hierzu wird ein Standardvordruck für die Vertragsausführung von Arbeitsmarkt-
dienstleistungen im Internet zu Verfügung gestellt.


Träger von Maßnahmen sind nach § 61 Abs. 1 SGB II verpflichtet, Auskunft über Tatsachen 
zu erteilen, die Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Förderung haben können. Dies 
sind insbesondere Informationen zu: 
• Fehlzeiten, Unterbrechungen, Abbruch der Maßnahme
• Gefährdung des erfolgreichen Abschlusses der Maßnahme
• Beendigung der Maßnahme


Bei Durchführung durch eigenes Personal dokumentiert die gemeinsame Einrichtung entspre-
chende Tatsachen in VerBIS.  
Um die Inhalte und Ergebnisse der beschäftigungsbegleitenden Betreuung für die weitere In-
tegrationsarbeit zu nutzen, 
• hat der Maßnahmeträger nach § 61 Abs. 2 SGB II einen individuellen teilnehmerbezoge-


nen Bericht für jede Teilnehmerin, jeden Teilnehmer zu erstellen. Bei der zentralen Mus-
ter-Vergabeunterlage ist ein Bestandteil des teilnehmerbezogenen Berichtes ein Einglie-
derungsplan, um u. a. regelmäßig die Integrationsfortschritte der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu überprüfen. Einzelheiten können den Vergabeunterlagen entnommen
werden.


• hat die gemeinsame Einrichtung bei der Durchführung durch eigenes Personal den indivi-
duellen Förderverlauf in VerBIS zu dokumentieren.


Zu den Eintragungen in VerBIS sind die Datenschutzbestimmungen zu beachten (vgl. hierzu 
auch VerBIS Arbeitshilfe zum „Sozialdatenschutz im Zusammenhang mit der Erfassung 
sen-sibler Daten und Veröffentlichung in der JOBBÖRSE“). 


Die gemeinsame Einrichtung entscheidet unter Berücksichtigung der Qualität der Leistungs-
erbringung, der Kosten (Wirtschaftlichkeit) und der Wirksamkeit, ob die beschäftigungsbe-
gleitende Betreuung durch eigenes Personal oder durch einen beauftragten Dritten (sog. 
„make-or-buy-Entscheidung“) erbracht wird. Innerhalb einer gemeinsamen Einrichtung ist 
eine Kombination aus der Durchführung der Betreuung durch eigenes Personal und der Be-
auftragung Dritter möglich. Im Falle einer Kombination von „make“ und „buy“ ist ein abge-
stimmtes Vorgehen bei der Betreuung der Arbeitnehmerin, des Arbeitnehmers sicherzustel-
len. 


Zur Entscheidung, ob die Betreuung durch eigenes Personal der gemeinsamen Einrichtung 
erbracht werden soll, ist die Trägerversammlung nach § 44c Abs. 2 SGB II einzubinden.  
Zur Beauftragung Dritter über das Vergaberecht steht eine zentrale Muster-Vergabeunter-
lage zur Verfügung. 


Die Förderung der Teilnahme an der beschäftigungsbegleitenden Betreuung umfasst erfor-
derliche und nachgewiesene Kosten, die mit der Teilnahme entstehen, darunter fallen  
• Maßnahmekosten bei der Durchführung durch Dritte, insbesondere



https://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarkt/vordrucke#1478799422628
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• Kosten für die Maßnahmeinhalte der beschäftigungsbegleitenden Betreuung,
• Vor- und Nacharbeitungszeiten für die Betreuung,
• Fahrkosten der Betreuerin, des Betreuers,


• teilnehmerbezogene Kosten, insbesondere
• zusätzlich durch die Betreuung verursachte Fahrkosten,
• ggfs. Kinderbetreuungskosten, die zusätzlich nach den Zeiten der verpflichtenden Frei-


stellung und außerhalb der Arbeitszeiten entstehen.
Die IFK entscheidet im Rahmen der Ermessensausübung über die angemessene Höhe der 
teilnehmerbezogenen Kosten. 


Die ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung kann auch bei Aufnahme eines sozi-
alversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses bei einem anderen Arbeitgeber im Anschluss 
an § 16i SGB II (i. d. R. innerhalb von bis zu 2 Monaten nach Ende des § 16i SGB II geför-
derten Arbeitsverhältnisses) für bis zu sechs Monate nach Aufnahme der Beschäftigung ge-
fördert werden. Dies gilt auch, wenn die Hilfebedürftigkeit entfallen ist und ohne die An-
schlussbeschäftigung erneut eintreten würde. 


Weiterbildung (§ 16i Abs. 5 SGB II) 
In angemessenem zeitlichen Umfang sollen erforderliche Weiterbildungen unter Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts erfolgen können. Weiterbildungskosten können je gefördertem Arbeits-
verhältnis in Höhe von insgesamt bis zu 3.000 Euro übernommen werden. Die Förderung 
von Weiterbildungskosten erfolgt auf vorherigen Antrag des Arbeitgebers. 


Es werden alle Arten von Qualifizierungen (auch in Teilzeit) gefördert. Eine Zulassung nach 
AZAV ist weder für den Träger noch für die Maßnahme erforderlich. 


Es können teilnehmerbezogene Kosten übernommen werden, die zusätzlich mit der Teil-
nahme an einer Weiterbildung entstehen (siehe 1.3). Die IFK entscheidet im Rahmen der Er-
messensausübung über die angemessene Höhe der teilnehmerbezogenen Kosten. 


Betriebliche Praktika (§ 16i SGB II Abs. 5 SGB II) 
In angemessenem zeitlichen Umfang werden erforderliche betriebliche Praktika bei einem 
anderen Arbeitgeber gefördert. Mit Antrag und Bewilligungsbescheid zum Lohnkostenzu-
schuss wird der Arbeitgeber darüber informiert, dass ein Praktikum mindestens 2 Wochen 
vor Beginn, unter Angabe des geplanten Praktikumsbetriebs (u. a. konkrete Betriebsbezeich-
nung, Ansprechpartner/innen), der geplanten Dauer und der vorgesehenen Tätigkeiten bei 
der gemeinsamen Einrichtung angezeigt werden soll. 


Ein betriebliches Praktikum soll die Beschäftigungsfähigkeit verbessern. Die Abwägung fol-
gender Kriterien kann für die Bewertung, ob ein betriebliches Praktikum bei einem anderen 
Arbeitgeber erforderlich ist, herangezogen werden: 


• Es werden Anforderungen desjenigen Berufs bzw. Tätigkeitsbereiches vermittelt, der im
Praktikum erprobt wird.


• Das Praktikum wird nicht genutzt, um urlaubs- oder krankheitsbedingte Ausfälle oder be-
triebliche Spitzenbelastungen aufzufangen.


• Die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer erbringt keine bestimmte Arbeitsleistung, sondern
kann sich erproben.


• Die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer wird durch eine geeignete Fachkraft des Prakti-
kumsbetriebs betreut, beaufsichtigt und angeleitet.


Der angemessene zeitliche Umfang des Praktikums wird durch die gemeinsame Einrichtung 
im Rahmen einer Ermessensentscheidung begründet, festgelegt und dokumentiert. Eine 
Praktikumsdauer von bis zu 8 Wochen wird als zeitlich angemessen betrachtet und bedarf 
keiner gesonderten Begründung der gemeinsamen Einrichtung. 
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Es können teilnehmerbezogene Kosten übernommen werden, die zusätzlich mit der Durch-
führung eines betrieblichen Praktikums entstehen (siehe 1.3). Die IFK entscheidet im Rah-
men der Ermessensausübung über die angemessene Höhe der teilnehmerbezogenen Kos-
ten. 


Stellungnahmen des Örtlichen Beirats (§ 16i Abs. 9 SGB II) 
Die gemeinsame Einrichtung hat jährlich zu den Einsatzfeldern der geförderten Arbeitsver-
hältnisse die Stellungnahme der Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpartner im Örtlichen 
Beirat anzufordern und zu berücksichtigen. Die Letztentscheidung zu den Tätigkeitsfeldern 
und Branchen für Arbeitsverhältnisse nach § 16i SGB II verbleibt jedoch bei der gemeinsa-
men Einrichtung. Eine von der Stellungnahme abweichende Festlegung der Einsatzfelder ist 
durch die gemeinsame Einrichtung gegenüber dem Örtlichen Beirat schriftlich zu begründen. 


Abberufung aus dem Arbeitsverhältnis (§ 16i Abs. 6 SGB II) und An-
schlussfähigkeit des § 16i SGB II an andere Förderinstrumente 


Werden der gemeinsamen Einrichtung Tatsachen bekannt, die eine Abberufung und Beendi-
gung des geförderten Arbeitsverhältnisses nach Absatz 6 ermöglichen, prüft die gemein-
same Einrichtung die Abberufung. Dies soll dann erfolgen, wenn eine Aussicht besteht auf 
• eine zumutbare Arbeit oder eine Ausbildung.
• ein weiteres § 16i SGB II gefördertes Arbeitsverhältnis im unmittelbaren Anschluss an die


erste Förderung nach § 16i SGB II bei einem anderen Arbeitgeber. Die maximale Förder-
dauer von bis zu 5 Jahren nach § 16i Abs. 3 Nr. 4 SGB II ist dabei zu berücksichtigen. In-
nerhalb dieser Förderdauer sind die Fördervoraussetzungen des § 16i Abs. 3 SGB II bei
einem Wechsel nicht erneut zu prüfen. Die zu fördernde Person muss nicht hilfebedürftig
sein. Die bisherige Förderdauer ist auf das neue nach § 16i SGB II geförderte Arbeitsver-
hältnis anzurechnen. Ausschlusstatbestände nach § 16i Absatz 7 SGB II sind zu prüfen.


• ein gefördertes Arbeitsverhältnis nach §16e SGB II, wenn die Fördervoraussetzungen des
§ 18 Absatz 2 SGB III erfüllt sind und in der Rahmenfrist von fünf Jahren nach § 18 Ab-
satz 2 SGB III mindestens zwei Jahre Arbeitslosigkeit vorliegen.


• eine Teilnahme an einer Maßnahme der Berufsausbildung oder beruflichen Weiterbildung
zum Erwerb eines Berufsabschlusses.


Die Abberufung soll auch erfolgen, wenn die Förderung aus anderen Gründen, etwa wegen 
einer grundsätzlichen Verweigerung der Teilnahme an einer erforderlichen ganzheitlichen 
beschäftigungsbegleitenden Betreuung, beendet wird. 


Ein Beschäftigungsverhältnis im Anschluss an eine Förderung nach § 16i SGB II kann bei 
einem anderen oder demselben Arbeitgeber nur dann mit einem Eingliederungszuschuss 
nach §§ 88 ff SGB III gefördert werden, wenn die Anschlussbeschäftigung mit einer wesentli-
chen Änderung des Tätigkeitsprofils verbunden ist und trotz der im Rahmen der vorherigen 
Beschäftigung ausgeübten Tätigkeit und der dabei gewonnenen betrieblichen Fertigkeiten 
und Erfahrungen eine Minderleistung vorliegt. Je länger die Vorbeschäftigung bei demselben 
Arbeitgeber dauerte und je ähnlicher die künftige Tätigkeit zu der vorherigen Tätigkeit ist, 
umso weniger dürfte von einer „anfänglichen“ Minderleistung auszugehen sein. In diesen 
Fällen ist besonders darauf zu achten, dass das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen 
sorgfältig geprüft sowie die Entscheidung über Dauer und Höhe des Eingliederungszuschus-
ses nachvollziehbar begründet und dokumentiert werden. 


2. Verfahrensweisung
Erfassung in den IT-Fachverfahren der BA und BK-Vorlagen


Zur Datenerfassung zu § 16i SGB II nutzt die gemeinsame Einrichtung die IT-Fachverfahren 
COSACH und VerBIS gemäß § 50 Abs. 3 SGB II verbindlich. Die in COSACH und VerBIS 
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erfassten Daten sind Grundlage für die Berichterstattung durch die Statistik der BA und die 
BA-interne Steuerung. 
Ab der Programmversion P83 (November 2018) wird § 16i SGB II erstmalig in COSACH hin-
terlegt. Die Daten sind standardmäßig in COSACH zu erfassen. 


Für ein rechtskonformes Verwaltungshandeln sollen die zentral bereitgestellten Vordrucke 
für die Antragstellung, Zuweisung und Bescheiderteilung verwendet werden. 


Antrags,- Zuweisungs- und Bescheiderteilungsprozess und Sanktionen 
Zum Zeitpunkt der Antragstellung des Arbeitgebers auf einen Lohnkostenzuschuss und der 
Förderentscheidung darf der Arbeitsvertrag noch nicht abgeschlossen sein. Erst nachdem 
die gemeinsame Einrichtung die Entscheidung getroffen hat, dass die, der ELB gefördert 
wird, darf der Arbeitsvertrag geschlossen werden. Die Vordrucke zur Antragstellung und In-
formation des Arbeitgebers zur Zuweisung der, des ELB enthalten hierzu einen Hinweis. Der 
Arbeitsvertrag wird zwischen den beiden Vertragsparteien Arbeitgeber und ELB freiwillig ge-
schlossen (Vertragsfreiheit). Nach Abschluss des Arbeitsvertrages wird die, der ELB dem ge-
förderten Arbeitsverhältnis bei dem Arbeitgeber und der Maßnahme zur ganzheitlichen be-
schäftigungsbegleitenden Betreuung zugewiesen. 


Im Zuweisungsschreiben ist, neben dem konkreten geförderten Arbeitsverhältnis, eine 
Rechtsfolgenbelehrung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II für die Tatbestände der Auf-
nahme und Fortführung einer zumutbaren Arbeit aufzunehmen (vgl. auch FW zu §§ 31 ff. 
SGB II, Kapitel 2.2, 2.4, 4.). Zugleich sind die konkreten Fördermodalitäten der beschäfti-
gungsbegleitenden Betreuung Bestandteil der Zuweisung. Für diese zumutbare Maßnahme 
erfolgt eine ergänzende Rechtsfolgenbelehrung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II (Antritt, 
Abbruch und Anlass für Abbruch). 


Sollte die geförderte Arbeitnehmerin, der geförderte Arbeitnehmer wegen der grundsätzli-
chen Verweigerung der Teilnahme an der notwendigen ganzheitlichen beschäftigungsbeglei-
tenden Betreuung aus dem Arbeitsverhältnis abberufen werden (siehe Punkt 1.3.), ist der 
Eintritt einer Sanktion gem. § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II zu prüfen. 


Sollte die ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung durch die gemeinsamen Ein-
richtungen selbst erfolgen, liegt kein Meldezweck nach § 59 SGB II i. V. m. § 309 SGB III 
vor. Folglich kann das Nichterscheinen nicht als Meldeversäumnis nach § 32 SGB II sanktio-
niert werden. Die Vorsprache in der gemeinsamen Einrichtung ist mit einer Maßnahmeteil-
nahme vergleichbar. Die Prüfung einer Pflichtverletzung hat nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
SGB II zu erfolgen. Auf die Regelungen zur Zumutbarkeit (vgl. Fachliche Weisungen zu § 10 
SGB II) sowie zur Prüfung einer Sanktion (vgl. Fachliche Weisungen zu §§ 31 ff. SGB II) wird 
ergänzend verwiesen. 


Die Förderung des Arbeitsverhältnisses nach § 16i Abs. 1 SGB II sowie die Unterstützung 
durch die ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung nach § 16i Abs. 4 SGB II sind 
als Angebot in die Eingliederungsvereinbarung aufzunehmen. Die Eingliederungsvereinba-
rung ist nach Abschluss des Arbeitsverhältnisses zu schließen.  


Integrationsverantwortung 
Die Integrationsverantwortung obliegt für die gesamte Förderdauer, auch bei Wegfall der Hil-
febedürftigkeit, der gemeinsamen Einrichtung. Durch die gemeinsame Einrichtung erfolgen 
regelmäßige Kontakte mit der, dem ELB (unter Berücksichtigung arbeitszeitlicher Belange 
und ggf. unter Rücksprache mit dem Arbeitgeber) zusätzlich zur ganzheitlichen Betreuung, 
um auch während der Förderung die Entwicklung und die Integrationsfortschritte der, des 
ELB zu beobachten und ggfs. eine Anpassung der Integrationsstrategie vorzunehmen. 
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Teilnehmerstatus während der Förderung 
ELb, deren Arbeitsverhältnis nach § 16i SGB II gefördert wird, werden als arbeitsuchend ge-
führt. 


Zuständigkeitswechsel 
Bei Zuständigkeitswechsel (auch bei Wechsel von einer gemeinsamen Einrichtung in den 
Zuständigkeitsbereich eines zugelassenen kommunalen Trägers und umgekehrt) verbleibt 
die Verpflichtung zur Ausfinanzierung der Leistung bei der Stelle, die die Bewilligung 
erlas-sen hat (vgl. Fachliche Weisungen zu § 36 SGB II). Die Verpflichtung zur 
Ausfinanzierung durch die bewilligende Stelle gilt unabhängig davon, ob der PAT (siehe 
Gliederungspunkt 2.7.2) zur Mitfinanzierung des Förderfalls genutzt wird oder nicht. Das 
Recht, den PAT zu nutzen, verbleibt ausschließlich bei der bewilligenden Stelle. 


Einsatz von Personal 
Soweit BA-Personal die beschäftigungsbegleitende Betreuung durchführt, handelt es sich 
um eine spezifische Rolle, jedoch um keinen neuen Dienstposten oder eine Projektfunktion. 
Es handelt sich inhaltlich um keine neuen Aufgaben, die von den Beschäftigten wahrzuneh-
men sind. Mit der Ausgestaltung der Rolle der Betreuerin / des Betreuers werden spezifische 
Aufgaben in Bezug auf die Begleitung und Unterstützung der beschäftigten Personen defi-
niert. Diese Aufgaben können den Dienstposten „Fallmanager/in (U25/Ü25) im Bereich SGB 
II“ oder „Persönliche/r Ansprechpartner/in mit Fallmanagementaufgaben“ oder „Persönliche/r 
Ansprechpartner/in im Bereich SGB II“ oder „Arbeitsvermittler/in mit Beratungsaufgaben“ zu-
geordnet werden. 
Voraussetzung für die Wahrnehmung der Rolle der Betreuerin, des Betreuers ist die Übertra-
gung eines entsprechenden TuK bzw. Dienstpostens. Beschäftigte, denen ein entsprechen-
des TuK bzw. ein entsprechender Dienstposten übertragen ist, üben insoweit als Betreuerin, 
Betreuer ihre Rolle im Rahmen des übertragenen Dienstpostens aus. 


Haushalt 
Im Zusammenhang des Vorhabens der Bundesregierung, den Abbau der Langzeitarbeitslo-
sigkeit durch einen ganzheitlichen Ansatz voranzutreiben und im Zusammenhang mit dem 
Teilhabechancengesetz stockt der Bund die Mittel bei den Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit um vier Milliarden Euro bis zum Jahr 2022 auf. 
Die Finanzierung des § 16i SGB II erfolgt über die allgemeinen Eingliederungsleistungen und 
den Passiv-Aktiv-Transfer (PAT). 
Um eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung zu ermöglichen, werden zur Reduzierung der 
Langzeitarbeitslosigkeit zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen (VE) zur Verfügung ge-
stellt.  


2.7.1 Eingliederungsbudget SGB II 
Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes erfolgt ausschließlich über das BA-Ver-
fahren ERP/SAP. Das Vorverfahren COSACH liefert für Mittelvormerkungen und Annahme- 
bzw. Auszahlungsanordnungen die für die Kontierung und Buchung notwendigen Angaben. 
Die Bestimmungen der Bundeshaushaltsordnung und der dazugehörigen Weisungen HBest 
und KEBest sind zu beachten. Die Beteiligung der bzw. des Beauftragten für den Haushalt 
ist sicherzustellen. 


Für die Buchung des § 16i SGB II in ERP werden sowohl für den sog. PAT-Betrag als auch für 
den Eingliederungsleistungsanteil eigene Kontierungselemente ausgebracht. 


Die Förderung nach § 16i SGB II ist eine Ermessensleistung und erfordert aufgrund einer 
mehrjährigen Förderung den Einsatz von Verpflichtungsermächtigungen. Die Haushaltsmittel 
sind bei Bescheiderteilung für den gesamten Bewilligungszeitraum festzulegen. Auch bei län-
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gerfristigen Maßnahmen müssen Bindungen vollständig eingegangen werden. Die Haus-
haltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen sind laufend - entsprechend der tatsächlichen 
Inanspruchnahme - zu aktualisieren. 


2.7.2 Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) 
Der Bund schafft die Voraussetzungen, dass die durch Maßnahmen nach § 16i SGB II ein-
gesparten Ausgabemittel für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
SGB II (Bundesleistungen ALG II und BBKdU) zusätzlich für die Finanzierung der Maßnah-
men nach § 16i SGB II genutzt werden können (PAT). 


Die Mittel für den PAT werden nicht auf die einzelnen gemeinsamen Einrichtungen verteilt, 
sondern können in Abhängigkeit der Bewilligungen von Maßnahmen nach § 16i SGB II durch 
die einzelnen gemeinsamen Einrichtungen genutzt werden. Die Mittelüberwachung erfolgt 
zentral. 


Für den PAT-Anteil sind drei Pauschalen festgelegt. 
• BG mit einem Erwachsenen und keinem Kind („1-Personen BG“): 500 Euro im Monat 
• BG mit einem Erwachsenen und mindestens einem Kind: 600 Euro im Monat 
• Alle anderen Fallkonstellationen: 700 Euro im Monat 


Unterschreitet bei Bewilligung der nach rechnerisch 100% Förderhöhe bemesse Lohnkosten-
zuschuss an den Arbeitgeber einen Betrag in Höhe von 1000,- Euro monatlich, sind um 50% 
verminderte PAT-Anteile zu verwenden: 
• BG mit einem Erwachsenen und keinem Kind („1-Personen BG“): 250 Euro im Monat
• BG mit einem Erwachsenen und mindestens einem Kind: 300 Euro im Monat 
• Alle anderen Fallkonstellationen: 350 Euro im Monat 


Unterschreitet der Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber den um 50% verminderten PAT-
Anteil, ist der PAT nicht zu nutzen. 


Ziel der Ausnahmen von der Anwendung der Pauschalen in voller Höhe ist, dass der PAT-
Anteil nie höher ausfallen darf, als der Lohnkostenzuschuss selbst. 


Die zutreffende Pauschale für den PAT-Anteil – d. h. die Antwort auf die Frage, welche der 
drei o.g. BG-Klassen zur Anwendung kommt – wird einmalig zum Zeitpunkt der Förderent-
scheidung ermittelt. In Fällen, in denen der nach 100% Förderhöhe bemesse Lohnkostenzu-
schuss im Laufe der Förderung ausgehend von einem anfänglichen Wert unterhalb von 
1000,- Euro monatlich den Wert von 1000,- Euro monatlich ab einem Zeitpunkt übersteigt, 
darf ab diesem Zeitpunkt die Halbierung des PAT-Anteils aufgehoben werden. 


Ein einmal gewähltes Finanzierungsverfahren für jeden einzelnen Förderfall nach § 16i 
SGB II - d. h. die Entscheidung auf die Frage, ob der PAT für den jeweils konkreten Förder-
fall genutzt wird oder nicht - darf während der Förderphase nicht mehr geändert werden. 
Dies gilt nicht, wenn eine bestehende Förderung beim gleichen Arbeitgeber verlängert wird, 
oder wenn für den Geförderten bei einem anderen Arbeitgeber eine Neuförderung bewilligt 
wird. In diesen beiden Konstellationen darf erneut darüber entschieden werden, ob der PAT 
genutzt wird. 


Zu weiteren Details zur Verbindlichkeit der Entscheidung, den PAT zu nutzen, und zur An-
passung der Pauschalen im Förderverlauf siehe auch die (teils noch zu erstellenden) ergän-
zenden Unterlagen im BfdH-Extranet und die im GF-Extranet. 


Bei untermonatlicher Bewilligung hat die Berechnung taggenau nach den Vorgaben des § 41 
SGB II zu erfolgen. Der aus dem Eingliederungsbudget zu finanzierende Anteil des Lohnkos-
tenzuschusses ist als Restgröße zu bestimmen. 


Die VE-Bewirtschaftung des § 16i SGB II erfolgt auch für den PAT-Anteil im Eingliederungs-
budget. Hierfür werden höhere VE beim Eingliederungsbudget zur Verfügung gestellt. 
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2.7.3 Personalhaushalt 
Für die Umsetzung der §§ 16e und 16i SGB II stehen 400 gesperrte Stellen zur Verfügung.  
Der Vorstand der BA entsperrt die Stellen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium der Finanzen (vgl. Punkt 2.6. der Weisung 
zum Personalhaushalt der BA für das Haushaltsjahr 2019 – personalwirtschaftliche Maßnah-
men in der Grundsicherung für Arbeitsuchende). 
Unter der Voraussetzung, dass die in der Weisung 201812034 vom 20.12.2018 genannten Be-
dingungen erfüllt werden, können Stellenbedarfe bis zum 28. Februar 2019 der Zentrale, CF 
24, mitgeteilt werden. 
Hierzu wird in der gemeinsamen Ablage mit den Personalplanerinnen und –planern der Regio-
naldirektionen ein entsprechendes Tableau zur Verfügung gestellt. 
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§ 16e SGB II: Registerkarte „Förderung entscheiden“ 
Mit der Registerkarte „Förderung entscheiden“ wird die Anwenderin, der Anwender in die Lage 
versetzt, die gesetzlichen Voraussetzungen des § 16e SGB II zu prüfen und für arbeitsmarktferne 
ELB, für die das Instrument geeignet ist, einzusetzen. 


Entscheidung zur Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB II 


Nr.  Frage  Antwort-
möglichkeit  


Ergebnis/ 
Aus-
prägung 
COSACH-
Leitlinie   


Fortgang 
der Prüfung 


I. Zuständigkeit 
1 Ist ein anderer Träger (z.B. Träger der 


beruflichen Rehabilitation, AA für ALG-
Aufstocker) zuständig?  
 


ja  
 


negativ Ablehnung 


 nein  positiv 


 


II. Persönliche Zugangsvoraussetzungen 
Die, der ELB / die Person …  
2 … ist eine erwerbsfähige 


leistungsberechtigte Person (§ 7 Abs. 1, 8 
SGB II)? 
 


ja positiv 


nein negativ  Ablehnung 


3 … ist mindestens 2 Jahre arbeitslos?  
 


ja positiv 
nein negativ Ablehnung 


4 … konnte während der mindestens 
zweijährigen Dauer der Arbeitslosigkeit trotz 
vermittlerischer Unterstützung unter 
Einbeziehung der übrigen 
Eingliederungsinstrumente nach § 16 Abs.1 
SGB II nicht in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt eingegliedert werden? 
 
Hinweis:  
Als vermittlerische Unterstützung können 
gewertet werden:  
• Vermittlungsangebote nach § 16 Abs. 1 


S. 1 SGB II i. V. m. § 35 SGB III, 
• Förderungen mit 


Eingliederungsleistungen.  
Eine gesonderte Aktivierungsphase ist in 
diesen Fällen nicht erforderlich.  


 


ja  
Begründung  


positiv 


nein negativ Ablehnung 


 


III. Voraussetzungen des Arbeitsverhältnisses 
5 Wird zwischen dem Arbeitgeber und der, 


dem ELB nach Antragstellung und 
Förderentscheidung ein 
sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis (ohne Beitrag zur 
Arbeitslosenversicherung) (in Abgrenzung 
zu mithelfenden Familienangehörigen bzw. 
Teilhabern am Unternehmen, verwandt mit 
AG) begründet? 
 


ja 
 


positiv 


nein negativ Ablehnung 
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III. Voraussetzungen des Arbeitsverhältnisses 
5a Zu prüfen, wenn Verwandtschafts-


verhältnisse vorliegen:  
Ist die Förderung dennoch erforderlich? 
 
Hinweis (vgl. Fachliche Weisungen zum 
Eingliederungszuschuss § 88 ff SGB III):  


Die Förderung eines Arbeitsverhältnisses 
von Angehörigen des Arbeitgebers im Sinne 
des § 16 Abs. 5 SGB X ist grundsätzlich 
möglich, wenn das arbeitsmarktpolitische 
Interesse gegenüber dem 
Arbeitgeberinteresse an einer Einstellung 
überwiegt. Anhaltspunkte dafür können 
sein, dass der zu besetzende Arbeitsplatz 
nicht auf die Einstellung einer bestimmten 
Person ausgerichtet ist oder die Initiative 
zur Einstellung von der gemeinsamen 
Einrichtung ausgeht. Als Angehörige/r ist 
auch die Partnerin oder der Partner einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft zu 
betrachten. 
 


ja 
Begründung 


positiv 


nein 
Begründung 


negativ Ablehnung 


nicht relevant 


6 Wird das Arbeitsverhältnis zwischen 
Arbeitgeber und der, dem ELB für die Dauer 
von mindestens zwei Jahren oder 
unbefristet begründet? 
 


ja positiv  


nein  negativ Ablehnung 


 
IV. Ausschlusstatbestände für die Förderung des Arbeitsverhältnisses  
7 Ist / wird nach § 92 Abs. 1 SGB III (§ 16e Abs. 3 SGB II) … 


 
7a … zu vermuten/vermutet, dass der 


Arbeitgeber die Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses veranlasst hat, um die 
Förderung nach §16e SGB II zu erhalten? 
 


ja 
Begründung  


negativ Ablehnung 


nein  positiv 


7b … die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer bei 
einem früheren Arbeitgeber eingestellt, bei 
dem sie, er während der letzten 4 Jahre vor 
Förderungsbeginn mehr als 3 Monate 
versicherungspflichtig (vollständig 
sozialversicherungspflichtig) beschäftigt war 
 
Hinweis:  
Dies gilt nicht, wenn es sich um die 
befristete Beschäftigung besonders 
betroffener schwerbehinderter Menschen 
handelt)? (vgl. Fachliche Weisungen zum 
Eingliederungszuschuss § 88 ff SGB III) 
 


ja 
Begründung  
 


negativ Ablehnung 


nein positiv 
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V. Entscheidung 
8 Die Tatbestandsvoraussetzungen für die 


Gewährung von Lohnkostenzuschüssen 
nach § 16e Abs. 1 SGB II liegen dem 
Grunde nach vor?  
 


ja positiv  


nein negativ Ablehnung 


Ermessensentscheidung zur Förderung 
9 Ist die Förderung geeignet, um die Chancen 


auf eine langfristige Eingliederung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern 
und ist die Förderung in Abgrenzung zu 
anderen Instrumenten wirtschaftlich?  
 
Hinweis:  
Zur Ermessensentscheidung können 
folgende Kriterien herangezogen werden:  
• Aufgrund von Leistungs-


einschränkungen benötigt die, der ELB 
das Instrument, um nachhaltig integriert 
zu werden.  


• Die zu fördernde Person ist 
arbeitsmarktferner als die förderfähige 
Personengruppe für einen 
Eingliederungszuschuss nach §§ 88 ff 
SGB III.  


• Die Förderung ist derzeit die 
geeignetste und wirtschaftlichste 
Möglichkeit der Eingliederung in 
allgemeinen Arbeitsmarkt  
 


ja 
Begründung 


 


positiv 


nein negativ Ablehnung 


 


VI. Prüfung und Bestätigung der Förderentscheidung 
11 Nach Vorlage des abgeschlossenen 


Arbeitsvertrages: Prüfung der Förderung 
und Entscheidung über Förderung:  
Liegen die Fördervoraussetzungen nach 
Vorlage des abgeschlossenen 
Arbeitsvertrages weiterhin vor? 
 
Hinweis:  
Zum Zeitpunkt der Antragstellung des 
Arbeitgebers und der Förderentscheidung 
darf der Arbeitsvertrag noch nicht 
abgeschlossen sein. Nach Eingang des 
Arbeitsvertrages erfolgt eine Überprüfung 
der Förderentscheidung und bei positiver 
Entscheidung wird diese in COSACH (an 
dieser Stelle) bestätigt. 
 


ja  positiv 


nein negativ Ablehnung 
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Weitere Entscheidungen zur ganzheitlichen beschäftigungsbegleiten Betreuung und 
Weiterbildung (weitere Registerkarten in COSACH)  


Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung  
1 Feststellung: Die, der ELB 


nimmt an einer erforderlichen 
ganzheitlichen beschäftigungs-
begleitenden Betreuung teil.  
 
Hinweis:  
Es kann in atypischen Fällen 
von einer Betreuung 
abgesehen werden, wenn 
begründet wird, dass dadurch 
der Bestand des 
Beschäftigungsverhältnisses 
und die mit der Förderung 
verfolgen Ziele nicht gefährdet 
werden. 
 


ja positiv 


nein  
Begründung  


positiv  
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§ 16i SGB II: Registerkarte „Förderung entscheiden“ 
Mit der Registerkarte „Förderung entscheiden“ wird die Anwenderin, der Anwender in die Lage ver-
setzt, die gesetzlichen Voraussetzungen des § 16i SGB II zu prüfen und für sehr arbeitsmarktferne 
ELB, für die das Instrument geeignet ist, einzusetzen. 


(Hinweis: Für Anschlussförderungen nach § 16i SGB II wird mit weiteren Programmversionen eine 
zusätzliche Registerkarte bereitgestellt).  


Entscheidung zur Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16i SGB II  


Nr.  Frage  Antwort-
möglichkeit  


Ergebnis/ 
Ausprä-
gung 
COSACH  


Fortgang 
der Prü-
fung 


I. Zuständigkeit 
1 Ist ein anderer Träger (z.B. Träger der berufli-


chen Rehabilitation, AA für ALG-Aufstocker) 
zuständig?  
 


ja  
 


negativ Ablehnung 


 nein  positiv 


 
II. Persönliche Zugangsvoraussetzungen 
Die, der ELB  / die Person …  
2 …. ist eine erwerbsfähige leistungsberech-


tigte Person i. S. §§ 7 Abs. 1, 8 SGB II (§ 16i 
Abs. 3 S. 1 SGB II)? 
 
Hinweis:  
Wenn es sich um eine Person handelt, die 
zur Zielgruppe nach § 16i Abs. 10 SGB II ge-
hört, ist hier „nicht relevant“ auszuwählen, da 
der Tatbestand „erwerbsfähige leistungsbe-
rechtigte Person nach §§ 7 Abs. 1, 8 SGB II“ 
bei Förderfällen nach Abs. 10 nicht gegeben 
sein muss. Punkt 5a ist zu prüfen.  
 


ja positiv 
 nein 


 
negativ  Ablehnung 


nicht relevant 


3 … hat das 25. Lebensjahr vollendet (§ 16i 
Abs. 3 Nr. 1 SGB II)? 
 


ja positiv 
 nein negativ Ablehnung 


4 … hat mindestens sechs Jahre innerhalb der 
letzten sieben Jahre Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes nach dem SGB 
II bezogen (§ 16i Abs. 3 Nr. 2 SGB II)? 
 
Hinweis: 
Es ist „nicht relevant“ auszuwählen bei einer 
Person, die 
• in den letzten 5 Jahren SGB-II-Leistungen 


erhalten hat und die in einer Bedarfsge-
meinschaft mit mindestens einem minder-
jährigen Kind lebt oder schwerbehindert 
im Sinne des § 2 Absatz 2 und 3 SGB IX 
ist (Punkt 4a ist zu prüfen). 


• zur Zielgruppe nach § 16i Abs. 10 SGB II 
gehört (Punkt 5a ist zu prüfen).  


 


ja  
 


positiv 


nein negativ Ablehnung 
nicht relevant  
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II. Persönliche Zugangsvoraussetzungen 
4a … hat in den letzten 5 Jahren durchgehend 


SGB-II-Leistungen erhalten und  
• lebt in einer Bedarfsgemeinschaft mit min-


destens einem minderjährigen Kind oder  
• ist schwerbehindert im Sinne des § 2 Ab-


satz 2 und 3 SGB IX?  
 
Hinweis: 
Die Rahmenfrist von „7 Jahren Leistungsbe-
zug“ gilt für diese Personengruppe nicht. 
  


ja positiv 


nein  negativ  Ablehnung 


nicht relevant 


5 
 


… war innerhalb der letzten sieben Jahre 
bzw. der letzten fünf Jahre („Härtefälle“) 
nicht sozialversicherungspflichtig bzw. ge-
ringfügig beschäftigt oder selbständig tätig (§ 
16i Abs. 3 Nr. 3 SGB II)?  
 
Hinweis: 
Es ist „nein“ auszuwählen, wenn eine sozial-
versicherungspflichtige bzw. geringfügige Be-
schäftigung oder selbständige Tätigkeit vor-
liegt, deren Kurzzeitigkeit zu bewerten ist.  
 


ja 
 
  


positiv 


nein  positiv   


Nur zu prüfen, wenn eine sozialversiche-
rungspflichtige bzw. geringfügige Beschäfti-
gung oder selbständige Tätigkeit vorliegt: 
 
… war innerhalb der letzten sieben Jahre 
bzw. der letzten fünf Jahre („Härtefälle) nur 
kurzzeitig sozialversicherungspflichtig bzw. 
geringfügig beschäftigt oder nur kurzzeitig 
selbständig tätig (§ 16i Abs. 3 Nr. 3 SGB II)?  
 
Es ist zu begründen, warum die Beschäfti-
gung als kurzeitig bzw. als nicht kurzzeitig 
bewertet wird. 
 
Hinweis: 
Wenn es sich um eine Person handelt, die 
zur Zielgruppe nach § 16i Abs. 10 SGB II ge-
hört, ist hier „nicht relevant“ auszuwählen und 
Punkt 5a zu prüfen.  
 
Hinweis:  
Die Prüfung der Kurzzeitigkeit dient dazu 
festzustellen, ob es sich trotz Beschäfti-
gungszeiten/selbständiger Tätigkeit um eine 
sehr arbeitsmarktferne Zielgruppe handelt. 
Die folgenden Kriterien können zur Bewer-
tung der Kurzzeitigkeit herangezogen wer-
den: 
• Dauer der Beschäftigung/en  


und/oder 
• Häufigkeit der Beschäftigungen  


und/oder  
• tägliche/wöchentliche Arbeitszeit  


und/oder  


ja  
Begründung  


positiv  


nein 
Begründung  


negativ  Ablehnung  


nicht relevant 
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II. Persönliche Zugangsvoraussetzungen 
• Anforderungsniveau der Beschäftigung  


und/oder  
• Lage der letzten Beschäftigung im 7-Jah-


res-Zeitraum, d. h. ob Beschäftigung zu 
Beginn des 7-Jahres-Zeitraums oder in 
jüngerer Vergangenheit ausgeübt wurde. 


 
5a Nur zu prüfen falls die, der ELB zur Ziel-


gruppe nach § 16i Abs. 10 SGB II gehört:  
 
War die, der ELB seit dem 01.01.2015 mehr 
als sechs Monate in einem Arbeitsverhältnis 
(gefördert nach § 16e SGB II a.F. (FAV)) o-
der im Rahmen des Bundesprogramms „So-
ziale Teilhabe“ beschäftigt und hat das Ar-
beitsverhältnis nicht selbst gekündigt? 
 


ja 
 


positiv 
 


nein  negativ  Ablehnung 


nicht relevant 


6 Wurden für die, den ELB bereits Zuschüsse 
nach § 16i Abs. 1 SGB II an Arbeitgeber für 
die Dauer von fünf Jahren erbracht (§ 16i 
Abs. 3 Nr. 4 SGB II)? 
(Förderentscheidung positiv, wenn die Dauer 
von 5 Jahren noch nicht ausgeschöpft ist, 
entsprechende Anrechnung) 
 


ja 
Zeitraum 


negativ 
 


Ablehnung 
 


nein positiv 


7  Hat die, der ELB im Vorfeld des Arbeitsver-
hältnisses nach § 16i SGB II eine ganzheitli-
che Unterstützung von mindestens zwei Mo-
naten erhalten?  
 
Hinweis:  
Eine ganzheitliche Unterstützung kann im 
Rahmen des umfassenden Beratungsauftra-
ges nach § 14 SGB II oder durch den Einsatz 
von weiteren Eingliederungsleistungen des 
SGB II erfolgen.  


ja 
 


positiv  


nein 
Begründung  


positiv  


7a Wiederholung der Frage: Hat die, der ELB im 
Vorfeld des Arbeitsverhältnisses nach § 16i 
SGB II eine ganzheitliche Unterstützung von 
mindestens zwei Monaten erhalten? 
 
Hinweis:  
Wenn keine Gründe vorliegen, dass eine 
ganzheitliche Unterstützung von mindestens 
zwei Monaten nicht erfolgt, führt dies zu einer 
Ablehnung der Förderentscheidung. Aus 
technischen Gründen ist es nicht möglich, 
eine Frage zu verneinen und die Auswahl der 
beiden Ausprägungen "positiv" und "negativ" 
aufzuführen. Daher wurde die Frage, tech-
nisch bedingt, wiederholt aufgenommen. 
 


nein  
 


negativ Ablehnung 


nicht relevant positiv  
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III. Voraussetzungen des Arbeitsverhältnisses  
8 Wird zwischen dem Arbeitgeber und der, 


dem ELB nach Antragstellung und Förderent-
scheidung und vor der Zuweisung ein sozial-
versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
(ohne Beitrag zur Arbeitslosenversicherung) 
(in Abgrenzung zu mithelfenden Familienan-
gehörigen bzw. Teilhabern am Unternehmen, 
verwandt mit AG) begründet? 
 


ja 
 


positiv 


 nein negativ Ablehnung 


8a Nur zur prüfen, wenn Verwandtschaftsver-
hältnisse vorliegen:  
Ist die Förderung dennoch erforderlich? 
 
Hinweis (vgl. Fachliche Weisungen zum Ein-
gliederungszuschuss § 88 ff SGB III):  
Die Förderung eines Arbeitsverhältnisses von 
Angehörigen des Arbeitgebers im Sinne des 
§ 16 Abs. 5 SGB X ist grundsätzlich möglich, 
wenn das arbeitsmarktpolitische Interesse 
gegenüber dem Arbeitgeberinteresse an ei-
ner Einstellung überwiegt. Anhaltspunkte da-
für können sein, dass der zu besetzende Ar-
beitsplatz nicht auf die Einstellung einer be-
stimmten Person ausgerichtet ist oder die Ini-
tiative zur Einstellung von der gemeinsamen 
Einrichtung ausgeht. 
Als Angehörige/r ist auch die Partnerin oder 
der Partner einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft zu betrachten. 
 


ja 
Begründung 


positiv 


 nein 
Begründung 


negativ Ablehnung 


 nicht relevant 
 


 
IV. Ausschlusstatbestände für die Förderung des Arbeitsverhältnisses  
9 Ist nach § 16i Abs. 7 SGB II zu vermuten, dass der Arbeitgeber … 


 
9a …die Beendigung eines anderen Arbeitsver-


hältnisses veranlasst hat, um die Förderung 
nach § 16i Abs. 1 SGB II zu erhalten? 
 


ja 
Begründung 


negativ Ablehnung 


 nein positiv 


9b …eine bisher für das Arbeitsverhältnis er-
brachte Förderung ohne besonderen Grund 
nicht mehr in Anspruch nimmt? 
 


ja 
Begründung 


negativ Ablehnung 


 nein positiv 
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V. Entscheidung 
10 Feststellung: Die Tatbestandsvoraussetzun-


gen für die Gewährung von Lohnkostenzu-
schüssen nach § 16i Abs. 1 SGB II liegen 
dem Grunde nach vor.  


ja positiv 
nein negativ Ablehnung 


Ermessensentscheidung zur Förderung 


11 Ist die Förderung geeignet, um der, dem ELB 
wieder soziale Teilhabe und langfristig eine 
Perspektive am Arbeitsmarkt zu eröffnen und 
ist die Förderung in Abgrenzung zu anderen 
Instrumenten wirtschaftlich? 
 
Hinweis:  
Zur Ermessensentscheidung können fol-
gende Kriterien herangezogen werden:   
• Es handelt sich um eine/n sehr arbeits-


marktferne/n ELB die/dem nur im Rah-
men der Teilhabe am Arbeitsmarkt Per-
spektiven eröffnet werden können. 


• Die, der ELB benötigt eine zusätzliche 
Unterstützung und Begleitung, um die Be-
schäftigungsfähigkeit zu verbessern und 
die Beschäftigung über einen längeren 
Zeitraum auszuüben. 


• Durch das geplante Arbeitsverhältnis ist 
eine Annäherung der, des ELB an den all-
gemeinen Arbeitsmarkt möglich.   


• Zum derzeitigen Stand ist nicht davon 
auszugehen, dass sich andere Beschäfti-
gungsmöglichkeiten ergeben.  


• Die Förderung ist derzeit die geeignetste 
und wirtschaftlichste Möglichkeit der Teil-
habe am Arbeitsleben.  
 


ja 
Begründung 
 


positiv 


 nein negativ Ablehnung 


  


12 Entscheidung zur Dauer der Förderung (regelmäßig fünf Jahre, um Teilhabechancen zu 
ermöglichen – eventuelle Vorförderungen sind anzurechnen) 


12a Feststellung: Die Förderdauer berücksichtigt 
die geplante Dauer des Arbeitsvertrages  
 


ja 
 


positiv 


12b Feststellung: Zeiten einer Vorförderung wer-
den bei der Förderdauer und der Förderhöhe 
angerechnet?  
 
Hinweis:  
In Fällen nach § 16i Abs. 10 werden Zeiten 
eines Arbeitsverhältnisses, das nach § 16e 
SGB II a.F. (FAV) seit dem 01.01.2015 oder 
im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale 
Teilhabe“ gefördert wurde, auf die Förder-
dauer und -höhe angerechnet 
 


ja 
 


positiv 


nicht relevant 
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VI. Prüfung und Bestätigung der Förderentscheidung 
13 Nach Vorlage des abgeschlossenen Arbeits-


vertrages: Prüfung der Förderung und Ent-
scheidung über Förderung: Liegen die För-
dervoraussetzungen nach Vorlage des abge-
schlossenen Arbeitsvertrages weiterhin vor? 
 
Hinweis:  
Zum Zeitpunkt der Antragstellung des Arbeit-
gebers und der Förderentscheidung darf der 
Arbeitsvertrag noch nicht abgeschlossen 
sein. Nach Eingang des Arbeitsvertrages er-
folgt daher eine Überprüfung der Förderent-
scheidung und bei positiver Entscheidung 
wird diese in COSACH (an dieser Stelle) be-
stätigt. 
 


ja positiv 


nein negativ Ablehnung 


Weitere Entscheidungen zur ganzheitlichen beschäftigungsbegleiten Betreuung, 
Weiterbildung und Praktikum (weitere Registerkarten in COSACH)  


Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung  
1 Feststellung: Die, der ELB nimmt an einer er-


forderlichen ganzheitlichen beschäftigungs-
begleitenden Betreuung teil.  
 
Hinweis:  
Es kann in atypischen Fällen von einer Be-
treuung abgesehen werden, wenn begründet 
wird, dass dadurch der Bestand des Beschäf-
tigungsverhältnisses und die mit der Förde-
rung verfolgen Ziele nicht gefährdet werden. 
 


ja positiv 
nein  
Begründung  


positiv  


 


Weiterbildung 
1 Wurde der Antrag des Arbeitgebers auf För-


derung der Weiterbildungskosten vor Beginn 
der Weiterbildung gestellt? 
 


ja positiv 


nein negativ Ablehnung 


2 Feststellung: Die Weiterbildung ist für die 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
erforderlich. 
 


ja positiv 


nein 
Begründung 


negativ Ablehnung 


3 Ist der zeitliche Umfang der Weiterbildung 
angemessen? 
 


ja 
Begründung 


positiv 


nein 
Begründung 


negativ Ablehnung 


4 Ist die Höhe der Weiterbildungskosten in 
Höhe von insgesamt bis zu 3.000 Euro je ge-
fördertem Arbeitsverhältnis angemessen? 
 


ja  
Begründung 


positiv  


nein  
Begründung  


nein  Ablehnung 
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Betriebliches Praktikum bei einem anderen Arbeitgeber 
1 Ist das vorgesehene betriebliche Praktikum 


für die Verbesserung der Beschäftigungsfä-
higkeit geeignet und damit erforderlich? 
 
Hinweis:  
Folgende Kriterien können für die Bewertung, 
herangezogen werden:   
• Es werden Kenntnisse und Anforderungen 


desjenigen Berufes bzw. Tätigkeitsberei-
ches vermittelt, der im Praktikum erprobt 
wird. 


• Das Praktikum wird nicht genutzt, um ur-
laubs- oder krankheitsbedingte Ausfälle o-
der betriebliche Spitzenbelastungen aufzu-
fangen. 


• Die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer er-
bringt keine bestimmte Arbeitsleistung, son-
dern kann sich erproben. 


• Die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer wird 
durch eine geeignete Fachkraft des Prakti-
kumsbetriebs betreut, beaufsichtigt und an-
geleitet 


 
Hinweis:  
Nur wenn begründet wird, dass das betriebli-
che Praktikum die Beschäftigungsfähigkeit 
nicht verbessert, erfolgt dieses nicht. 
 


ja  
Begründung 
 
 


positiv  


nein  
Begründung 


negativ  Ablehnung 


2 Feststellung: Das betriebliche Praktikum um-
fasst einen zeitlichen Umfang von bis zu 8 
Wochen und damit gilt die Zeit als angemes-
sen  
 
Hinweis:  
Wenn die Praktikumsdauer länger als 8 Wo-
chen ist, ist die Angemessenheit des zeitli-
chen Umfangs zu begründen.  
 


ja positiv 


nein  
Begründung 


positiv  


nein  
Begründung  


negativ 
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